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ErwGr

Erwägungsgrund 77 - Leitlinien zur Risikobewertung

Anleitungen, wie der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen durchzuführen
hat und wie die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen ist, insbesondere was die Ermittlung des
mit der Verarbeitung verbundenen Risikos, dessen Abschätzung in Bezug auf Ursache, Art,
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere und die Festlegung bewährter Verfahren für dessen
Eindämmung betrifft, könnten insbesondere in Form von genehmigten Verhaltensregeln,
genehmigten Zertifizierungsverfahren, Leitlinien des Ausschusses oder Hinweisen eines
Datenschutzbeauftragten gegeben werden. Der Ausschuss kann ferner Leitlinien für
Verarbeitungsvorgänge ausgeben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie kein hohes Risiko für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, und angeben, welche
Abhilfemaßnahmen in diesen Fällen ausreichend sein können.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.


	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 77 - Leitlinien zur Risikobewertung



